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RS OGH 1969/9/22 Bkd19/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.09.1969

Norm

DSt 1872 §2 C4

Rechtssatz

Nur dann, wenn der Rechtsanwalt seinen Klienten wider besseres Wissen beraten oder einen Prozeß geführt hatte,

dessen Erfolglosigkeit er hätte voraussehen müssen, liegt eine disziplinäres Verhalten des Rechtsanwaltes vor.
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